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Gesundheitsamt ordnet Badeverbot für den Gröninger See an
Das  Gesundheitsamt  des  Landkreises  Börde  hat  mit  sofortiger  Wirkung  für  den 
Gröninger See ein vorsorgliches Badeverbot verfügt. 

Auf Grund der Grenzwertüberschreitung des mikrobiologischen Parameters „Escherichia 
coli“  hat  das  Gesundheitsamt  des  Landkreises  Börde  mit  sofortiger  Wirkung  ein 
vorsorgliches Badeverbot für den Gröniger See verfügt. Damit ist dieses Gewässer gemäß 
Badegewässerverordnung  des  Landes  Sachsen-Anhalt  vom  13.  Dezember  2007 
gegenwärtig nicht zum Baden geeignet. 

Das Badeverbot ist eine vorsorgliche Schutzmaßnahme für die Bevölkerung, um jegliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung von vornherein zu vermeiden. Das Gesundheitsamt ruft 
alle Bürgerinnen und Bürger auf, dieses Badeverbot zu beachten.

Das Bakterium  „Escherichia coli“ dient als Anzeiger für fäkale Verunreinigungen, eben 
zum Beispiel von Gewässern.

Weitere Auskünfte erteilt das Gesundheitsamt des Landkreises Börde bei Bedarf über die 
Telefonnummer 03904 7240-2551.
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